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vom 09.09.2025 zu 2796/J (XXVI11. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Dr. Christian Stocker
Bundeskanzler

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.549.861

Wien, am 9. September 2025
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat MMag. Dr. Schilchegger, Kolleginnen und Kollegen ha-
ben am 9. Juli 2025 unter der Nr. 2796/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betref-
fend , Tatigkeitsbericht der Bundessstelle flir Sektenfragen 2024“ an mich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 22:

1. Nach welchen objektiven und transparenten Kriterien erfolgt die Bewertung von
weltanschaulichen Gruppierungen als relevant fiir die Sektenstelle?
a. Wie wird sichergestellt, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewahrt

bleiben?

2. Wie werden die Teilnehmer des , Bundesweiten Netzwerk Extremismusprédventon
und Deradikalisierung (BNED)" ausgewdhlt?
a. Wer sind die Teilnehmer derzeit?

3. Nach welchen transparenten und objektiven Kriterien werden die jéhrlichen Schwer-

punkte der Aktivitéiten der Sektenstelle ausgewdhlt?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2318/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

Inwieweit sollen die erhobenen Zahlen zu den Kontakten und Beratungsfdllen tat-

sdchlich eine gesellschaftliche Relevanz und das Geféhrdungspotenzial von unter-

suchten Gruppen widerspiegeln, wenn diese kaum existenten sind?

a. Wie kann aus dem Kapitel ,Zahlen, Daten, Fakten" auf die Schweregrade und
Kritikalitét der Kontakte geschlossen werden?

Wie wird bei der Auswahl der Aktivitéten sichergestellt, dass keine gesellschaftlichen

Trends oder Gruppen (iberproportional problematisiert oder stigmatisiert werden?

Auf welcher Basis erlaubt sich die Sektenstelle die Einordnung von Personen und Me-

dien als ,rechtsextrem” bzw. , esoterisch”?

Auf welcher Basis erfolgt eine Unterscheidung in Sekten und legitime Weltanschau-

ungen?

Inwieweit nimmt die Sektenstelle Riicksicht auf die Grundrechte sowie den Daten-

schutz, wenn diese ,,tonangebende Akteurinnen und Akteure identifiziert” und damit

Befugnisse von Ermittlungsbehdérden an sich reifst?

Inwieweit stehen der Fokus der Sektenstelle auf die Corona-Proteste und tatsdchli-

chen klassischen sektenbezogenen Themen (wie beispielsweise Scientology) in Rela-

tion?

Weshalb wird beispielsweise ein Markus Streinz mit ca. 2.500 Abonnenten auf

Youtube, als relevanter Charakter fiir kritische Online-Coaches genannt und im Be-

richt verarbeitet?

Weshalb werden Gruppierungen wie Extinction Rebellion und andere Okogruppie-

rungen, welche ebenfalls eine Weltuntergangsrhetorik betrieben, nicht von der Sek-

tenstelle beriicksichtigt?

Weshalb liegt der Fokus des Monitorings und der Berichterstattung allgemein nicht

auf linksextremen regierungskritischen Netzwerken?

Wie ist die Tdétigkeit der Bundesstelle mit dem Prinzip der weltanschaulichen Neut-

ralitéit des Staates vereinbar, wenn es eindeutig zu einer Bewertung von Lebensmo-

dellen durch die Autoren kommt?

Wie wird die Effizienz und der tatséichliche gesellschaftliche Nutzen der Bundesstelle

Uberpriift und wie oft wird dieser evaluiert?

a. Wann fand die letzte Evaluierung statt?

Wieso wird im Bericht ein Fokus auf ,neuheidnische” Gruppierungen gelegt, welche

in der Bevélkerung nur einen Promillebereich ausmachen und zu welchen es laut Ei-

genaussage nur 2 Anfragen gab?

Weshalb wird im Bericht nicht auf Anfragen an die Sektenstelle zum Thema Islam

(mit 9 Beratungen) eingegangen?
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17. Weshalb wird im Bericht im Kontext der extrem rechten ,Demokratiefeinde” auf
Félle aus Deutschland eingegangen, wenn dieses Thema aufgrund mangelnder Féille
anscheinend keine Relevanz fiir Osterreich besitzt?

18. Auf Basis welcher wissenschaftlichen Evidenz wird das Thema Homeschooling mit
Queer-Feindlichkeit und Rassismus in Verbindung gebracht? (Bitte hierzu um Anfiih-
rung aller Quellen)

19. Auf welcher wissenschaftlichen Basis erfolgt die Argumentation, dass die Abwertung
und Ablehnung queerer Identitdten zu diskriminierenden oder gewalttitigen Hand-
lungen fiihren? (Bitte hierzu um Anfiihrung aller Quellen)

20. Wie konnte die Zeitung ,, Wochenblick” noch im Jahr 2023 Corona-kritische Informa-
tionen verbreiten, wenn diese 2022 eingestellt wurde?

21. Inwieweit kann die Teilnahme an Corona-Demonstrationen als demokratiefeindlich
verstanden werden?

22. Weshalb wird im Kapitel ,Neopaganismus Reloaded: Neues Nischen-Netzwerk” nur
auf in deutsche Staatsbiirger eingegangen?

a. Wie viele Gsterreichische Staatsblirger sind als relevante Verbeiter von Inhalten

mit Bezug zum Neopaganismus eingestuft?

Ich ersuche um Verstandnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-
steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBI. | Nr. 10/2025, im Zusam-
menhang mit der Entschliefung des Bundesprasidenten gemal Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBI. Il
Nr. 62/2025, nicht Gegenstand meines Vollziehungsbereiches sind und somit nicht beant-

wortet werden konnen.

Dr. Christian Stocker

3von3

e Unterzeichner serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
\ T
\5‘5\' e-_?% Datum/Zeit 2025-09-09T10:39:05+02:00

a4 -
ol . A % Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

L Priifinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 09T13: 08: 54+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-09-09T10:39:05+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-09T13:08:54+0200
	Parlamentsdirektion




